
Satzung zur Änderung der Satzung  
für die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Burk 

(Wasserabgabesatzung - WAS -) 
Vom 03.12.2020 

 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt die Gemeinde Burk folgende Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Burk (Wasserabgabesatzung - WAS -) vom 07. März 
1991: 
 

§ 1 
�,�Q���G�H�P���(�L�Q�O�H�L�W�X�Q�J�V�V�D�W�]���Y�R�U���†�������Z�L�U�G���G�L�H���$�Q�J�D�E�H���Ä�$�E�V�������³���G�X�U�F�K���G�L�H���$�Q�J�D�E�H���Ä�$�E�V���������E�L�V ���³���H�U�V�H�W�]�W�� 
 

§ 2 
§ 10 Abs. 3 wird aufgehoben. 
 

§ 3 
Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 
 

�Ä�†�������D���%�H�V�R�Q�G�H�U�H���5�H�J�H�O�X�Q�J�H�Q���E�H�]�•�J�O�L�F�K���G�H�V���(�L�Q�V�D�W�]�H�V���X�Q�G���%�H�W�U�L�H�E�V 
 elektronischer Wasserzähler 

 
(1) Die Gemeinde setzt nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 7 GO elektronische 
Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul ein und betreibt diese. 
 
(2) Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2 GO gespeicherte oder ausgelesene personenbezogene 
Daten sind zu löschen, soweit sie für die dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Die 
im Wasserzähler vor Ort gespeicherten personenbezogenen Daten sind spätestens nach zwei 
Jahren zu löschen, die ausgelesenen personenbezogenen Daten spätestens nach fünf Jahren. 
 
(3) Elektronische Wasserzähler, die ohne Verwendung der Funkfunktion betrieben werden, werden 
von einem Beauftragten der Gemeinde möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der 
Gemeinde vom Grundstückseigentümer oder Gebührenschuldner selbst ausgelesen. Ihre 
Auslesung vor Ort erfolgt nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers. Der 
�*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V�H�L�J�H�Q�W�•�P�H�U���K�D�W���G�D�I�•�U���]�X���V�R�U�J�H�Q�����G�D�V�V���G�L�H���:�D�V�V�H�U�]�l�K�O�H�U���O�H�L�F�K�W���]�X�J�l�Q�J�O�L�F�K���V�L�Q�G���³ 
 

§ 4 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
Burk, den 03.12.2020 
 
 
 
H e l d 
1. Bürgermeister 
 




























